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Einleitung
Mit dem Ziel einer möglichst harmonisierten Rech-
nungslegung in allen Kantonen und Gemeinden hat 
die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und 
Finanzdirektoren (FDK) im Januar 2008 das Handbuch 
«Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die 
Kantone und Gemeinden HRM2» verabschiedet. Bei 
der Ausarbeitung orientierte sich die FDK unter ande-
rem an den International Public Sector Standards (IP-
SAS), hat jedoch verschiedene Erleichterungen vorge-
sehen. Das Handbuch HRM2 ersetzt die Fachempfeh-
lungen FDK aus dem Jahr 1981 (HRM1) und enthält 20 
Fach empfehlungen zur öffentlichen Rechnungslegung 
sowie einen neuen Kontenrahmen.

Ausgangslage
Die Schwyzer Bezirke und Gemeinden erhalten per 
1. Januar 2021 neue – auf HRM2 abgestimmte – Rech-
nungslegungsvorschriften. Der Kantonsrat hat mit  
Beschluss vom 30. Mai 2018 das neue Finanzhaushalts-
gesetz für die Bezirke und Gemeinden verabschiedet 
(SRSZ, 153.100). Das Gesetz regelt die Steuerung der 
Finanzen, die Ausgaben und deren Bewilligung sowie 
die Rechnungslegung und kommt mit dem vorliegen-
den Voranschlag und Finanzplan erstmals zur Anwen-
dung.

Steigerung von Informationsgehalt und Transparenz  
in der Rechnungslegung
Mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften soll 
den Behörden, aber auch der Öffentlichkeit, ein klares 
und wahrheitsgetreues Bild der tatsächlichen Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt werden. Im 
Sinne einer allgemeinen Zielsetzung soll damit der 
Grundsatz der «true and fair view» in der Rechnungs-
legung verfolgt werden. Die Rechnungslegung richtet 
sich nach HRM2, welches einen neuen Kontenplan, 
die konsequente Anwendung der periodengerechten 
Abgrenzungen und transparentere Bilanzierungs- und 
Bewertungsgrundsätze vorsieht.

Neuerungen im Voranschlag und Finanzplan
Mit HRM2 werden im Wesentlichen die folgenden Neu-
erungen beim Voranschlag und Finanzplan eingeführt:
–  Die Jahresrechnung orientiert sich an den Bezeich-

nungen der Privatwirtschaft mit Erfolgsrechnung 
und Bilanz.

–  Die Erfolgsrechnung wird neu dreistufig dargestellt 
(betriebliches Ergebnis, Finanzergebnis und ausser-
ordentliches Ergebnis).

–  Die Konten gliedern sich nach Aufgaben (funktionale 
Gliederung) und innerhalb diesen nach dem Konten-
rahmen des harmonisierten Rechnungsmodells. In 
der ordentlichen Darstellung wird nach Hauptkonten 
zusammengefasst.

–  Die Finanzplanjahre werden tabellarisch dem zu ge-
nehmigenden Voranschlag gegenübergestellt und  
in einem umfassenden Finanzplan dargestellt.

–  Für die Beurteilung der Finanzlage sind Finanzkenn-
zahlen definiert, die sowohl für die interne Führung, 
für Kapitalgeber, für die Finanzstatistik (Bund) wie 
auch für die Öffentlichkeit und die Politik verständlich 
sind.

–  HRM2 schafft erstmals einen einheitlichen Konten-
rahmen über sämtliche Stufen (Bund, Kantone, Be-
zirke, Gemeinden).

Auswirkungen auf die Eröffnungsbilanz
Buchhalterische Auswirkungen werden sich in Bewer-
tungsanpassungen (Bewertung des Finanzvermögens 
zum Verkehrswert, Bereinigungen und Umgliederun-
gen im Finanz- und Verwaltungsvermögen, Perioden-
abgrenzungen, Rückstellungen und Rechnungsab-
grenzungen) im Rahmen der Eröffnungsbilanz nach 
HRM2 per 1. Januar 2021 ergeben. Diese liegen in der 
Natur des Wechsels der Rechnungslegung und haben 
keine direkten finanziellen Auswirkungen.

Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2)
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Überblick Voranschlag

Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat
Bei einem Gesamtaufwand von Fr. 3  003  480 und  
einem Gesamtertrag von Fr. 2  684  200 sieht der 
Voranschlag 2021 einen Aufwandsüberschuss von 
Fr. 319  280 vor. Die Nettoinvestitionen betragen Fr.   
– 34  000.

Finanz- und wirtschaftspolitische Eckdaten

Kommentar zur finanziellen Entwicklung

Allgemeine Verwaltung
Hier hat man aufgrund der neuen Rechnungslegung 
grundlegende Veränderungen im Voranschlag. Die 
Lohnkosten der Verwaltung müssen neu auf die einzel-
nen Bereiche detailliert aufgeschlüsselt werden. Auch 
die Aufwände für die Informatik, wie die Nutzungs-
gebühren der Rechenzentrumsinfrastruktur, müssen 
zwingend aufgeschlüsselt werden. Für kleinere Aus-
gaben wie beispielsweise Büromaterial wird keine 
Aufschlüsselung vorgenommen. Diese Ausgaben 
werden zentral in den Allgemeinen Diensten verbucht.
Wie bereits an der Rechnungsgemeinde 2020 an-
gekündigt haben wir auf der Verwaltung eine Er-
höhung der Stellenprozente um 20 % budgetiert. Bei 
den anderen Kosten haben wir keine Mehrausgaben 
vorgesehen.

Bauverwaltung
In der Bauverwaltung haben wir im Wesentlichen eine 
Veränderung zum Vorjahr, da man einen neuen ex-
ternen Bauberater vermehrt zuziehen muss. Die An-
zahl an Baubewilligungsgesuchen kann jedoch nur 
anhand der Erfahrungen der letzten Jahre abgeschätzt 
werden.

Verwaltungsliegenschaften
In diesem Konto ist die Mehrzweckanlage erfasst. 
Auch hier werden die Löhne ohne interne Verrech-
nungen neu auf die jeweilige Abteilung gebucht.

Die Mehrzweckanlage ist seit 30 Jahren in Betrieb. 
Deshalb ist es nun erforderlich, eine umfassende  
Ana lyse des Bestandes zu erstellen. Dazu gehören eine 
Bestandes-Analyse der Bausubstanz und des Raum-

Überblick Voranschlag 
 
Gesamtbeurteilung und Antrag Gemeinderat 
Bei einem Gesamtaufwand von CHF 3‘003‘480 und einem Gesamtertrag von CHF 2‘684‘200 
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konzepts, sowie eine Beurteilung der vorhandenen 
Haustechnikanlagen und Planungsarbeiten für die 
Sanierungen im Jahr 2022. Diese Arbeiten sind mit 
Fr. 34  900 veranschlagt.

Für das Jahr 2021 ist bereits vorgesehen die Halle, wo 
bisher das Salz gelagert wurde, zu sanieren. Im Wei-
teren sind laufende Unterhaltsarbeiten im bisherigen 
Rahmen budgetiert.

Die Abschreibung der Mehrzweckanlage wurde ge-
mäss HRM 2 auf acht Jahre hinausgezogen.

Öffentliche Sicherheit
Unter die öffentliche Sicherheit fällt auch das Kataster- 
und Vermessungswesen. Hier läuft aktuell seit Ende 
2018 die Erneuerung des Vermessungswerkes auf 
AV 93. Zu einem Teil werden die Kosten vom Kan-
ton getragen. Für das Jahr 2021 sind Ausgaben von 
Fr. 44  000 budgetiert. Wir sind gesetzlich dazu ver-
pflichtet, das Vermessungswerk auf den neusten  
Stand zu bringen.

Feuerwehr
Bei der Feuerwehr ist vorgesehen für das Jahr 2021 
eine Wärmebildkamera anzuschaffen. Die restlichen 
Aufwände bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

Bildung
Nebst den Ausgaben für die Schule sind in dieser 
Kostengruppe auch die Schulliegenschaften ver-
bucht. Für die Bildung rechnet man mit Kosten von 
Fr. 778 420 im Jahre 2021. Die Kosten für die Nutzung 
der Rechenzentrumsinfrastruktur wurden ebenfalls 
gemäss Verteilschlüssel gebucht. Es ist vorgesehen, 
zwei weitere Schulräume mit einer digitalen Wand-
tafel umzurüsten. Alle Schulzimmer müssen gemäss 
Vorgaben vom Lehrplan 21 mit einer digitalen Wand-
tafel ausgerüstet sein. In diesen Schulräumen sind 
auch Kosten für neues Schulmobiliar budgetiert.

Für das Schulhaus sind im Jahr 2021 keine Sanierungs-
arbeiten vorgesehen.

Kultur und Freizeit
Da man an der Mehrzweckanlage eine umfassende Be-
standesanalyse der Gebäulichkeiten vornimmt, sind 
im Voranschlag von Kultur und Freizeit auch Kosten 
für die Planung von der Spielanlage vorgesehen. Es 
ist im Jahr 2022 vorgesehen, den Spielplatz komplett 
zu erneuern.

Gesundheit
Hier haben wir im Vergleich zu den letzten Jahren 
erhebliche Mehrkosten für Beiträge an Kantone und 
Konkordate zu veranschlagen. Die Kosten betragen in 
diesem Konto für laufende Betriebsbeiträge im 2021 
Fr. 74 000. Die anderen Kosten für Betriebsbeiträge 
an die Spitex Einsiedeln und andere Organisationen 
des Gesundheitswesens sowie die Zahnreinigung an 
der Schule und Zahnarzt-Gutscheine belaufen sich  
im Rahmen der Vorjahre.

Soziale Sicherheit
Die Ausgaben für die Soziale Sicherheit umfassen Bei-
träge an Kantone und Konkordate, wirtschaftliche Hil-
fe, Leistungen an das Alter und die Familie sowie das 
Asylwesen. Die veranschlagten Ausgaben bewegen 
sich leicht unter dem Niveau des Vorjahres.

Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Für die Strassen sind die nächsten Jahre erhebliche 
Ausgaben und Investitionen vorgesehen. Fürs Jahr 
2021 ist geplant, die Strassenbeleuchtung entlang der 
Gemeindestrasse auf den neusten technischen Stand 
zu bringen. Damit kann man pro Jahr Energie- und 
Unterhaltskosten von rund Fr. 3  000 sparen. Die Erneu-
erung der Strassenbeleuchtung kostet Fr. 60 000. Im 
Zuge der Erneuerung der Strassenbeleuchtung müs-
sen zudem noch fünfzehn Kandelaber saniert werden. 
Dafür sind Kosten von Fr. 13 000 veranschlagt.

Bereits seit Längerem im Finanzplan vorgesehen 
ist die Sanierung / Neubau des Strassenabschnitts 
Lümpenentobel bis Postauto Wendeplatz Brunni. 
Die Planungsarbeiten für diese umfangreichen Bau-
massnahmen beginnen bereits nächstes Jahr. Weiter 
ist geplant eine komplette Zustandsaufnahme inklu-
sive Sondagearbeiten der Gemeindestrasse Abschnitt 
Eigen bis Stei vorzunehmen. Man braucht diese Zu-
standsanalyse, um die künftigen Massnahmen an den 
Gemeindestrassen weitsichtig vorauszuplanen. Diese 
beschriebenen Planungs- und Sondagearbeiten sind 
mit Fr. 125 000 im Budget veranschlagt.

Per 1. Januar 2023 müssen die Bushaltestellen dem 
Behindertengleichstellungsgesetz entsprechen. Das 
heisst, die Bushaltestelle bei der Kirche muss umge - 
baut werden. Die Bushaltestellen, die bei den Bauarbei-
ten am Neubau-Abschnitt Brunnistrasse tangiert wer-
den, werden ebenfalls, gemäss Behindertengleich-
stellungsgesetz angepasst. Die anderen Bushalte-
stellen müssen nicht extra saniert werden, da eine 
aus serordentliche Sanierung nicht verhältnismässig 
ist. Es ist vorgesehen die Planungsarbeiten bei der 
Bushaltestelle Kirche / Dorf bereits nächstes Jahr an 
die Hand zu nehmen. Die Planungskosten sind eben-
falls in den oben erwähnten Fr. 125 000 enthalten.

Auch bei den Strassen wurde die Abschreibung auf 
die nach HRM 2 zulässigen acht Jahre vorgesehen.

Umweltschutz und Raumordnung
Wasserwerk
Beim Wasserwerk sind im nächsten Jahr keine ausser-
ordentlichen Ausgaben budgetiert.

Abwasserbeseitigung
Die Kosten für die Arbeiten am GEP (Genereller Ent-
wässerungs-Plan) bewegen sich im Rahmen der Vor-
jahre. Erwähnenswert sind momentan die Arbeiten 
an der GEP-Datenbewirtschaftung, welche im Gange  
sind. An den Tiefbauten sind für nächstes Jahr  
Sanierungsarbeiten mit Kosten von Fr. 35 000 ver-
anschlagt.
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Abfallwirtschaft
Die Sammelinfrastruktur für den Hauskehricht im 
Brunni ist in die Jahre gekommen. Es ist deshalb 
vorgesehen, nächstes Jahr ein Konzept für ein Un-
terflursystem zu erarbeiten. Dieses Unterflursystem 
steht in enger Beziehung zum Neubauprojekt Brun-
nistrasse. Es ist vorgesehen, die Ausführungsarbeiten 
vom Unterflursystem im Zuge der Bauarbeiten am 
Strassenprojekt vorzunehmen.

Umweltschutz
Im nächsten Jahr schlagen hier insbesondere die 
Kosten für die Neophyten-Bekämpfung zu Buche. Es 
ist dafür mit Kosten von Fr. 11 000 zu rechnen.

Raumordnung und Arten- und Landschaftsschutz
In diesem Bereich sind die Arbeiten für die Ortspla-
nung im Gange. Nebst den eigentlichen Arbeiten für 
die Ortsplanung sind auch noch Nebenarbeiten wie 
die Schutzzonen-Revision vorzunehmen. Gesamthaft 
sind im nächsten Jahr Kosten von Fr. 44 000 bud-
getiert.

Weiter sind Arbeiten am Wegrodel mit Fr. 5  500 bud-
getiert. Gesetzlich sind wir als Gemeinde dazu ver-
pflichtet, den Wegrodel zu erneuern und auf den ak-
tuellen Stand anzupassen.

Volkswirtschaft
Die Ausgaben im Bereich Volkswirtschaft bewegen 
sich im Rahmen der Vorjahre.

Kommentar zur Finanzplanung
Per 31. Dezember 2019 hatten wir ein Eigenkapital  
von Fr.  772  070. Für die nächsten Jahre haben wir in  
jedem Jahr Aufwandüberschüsse von mehreren Hun-
derttausend Franken zu verbuchen. Das Eigenkapital 
wird voraussichtlich im Jahr 2022 aufgebraucht sein 
und man ist auf Fremdkapital angewiesen.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass in den näch-
sten Jahren viel Geld investiert werden muss und 
hohe Aufwände resultieren. Man hat sich aber ange-
sichts der momentanen Lage bewusst dazu entschie-
den, Investitionen trotzdem voranzutreiben und nicht 
zuzuwarten. Auf die Wirtschaft haben solche Investi-
tionen einen positiven Einfluss und sie müssen ohne-

hin früher oder später getätigt werden. Es ist zudem 
auch zu erwähnen, dass der Kanton und der Bund 
den Gemeinden viele Aufgaben übertragen und diese 
dann gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Aufgaben 
wahrzunehmen und umzusetzen.

Die Vorhersage der Aufwandüberschüsse ist jedoch 
auch mit einer Unsicherheit behaftet. Die Zuschüsse 
des innerkantonalen Finanzausgleichs machen bei 
unserer Gemeinde einen grossen Teil des Haushalts-
budgets aus. Die Höhe dieser Zuschüsse unterliegt 
jedoch erheblichen jährlichen Schwankungen.

Bei den Steuereinnahmen hat man angesichts der 
Lage die Einnahmen konservativ budgetiert. Man 
rechnet damit, dass die Steuereinnahmen bei den 
juristischen und natürlichen Personen um ein paar 
Prozente zurückgehen. Es ist jedoch schwierig, den 
Rückgang der Steuereinnahmen genau zu prognos-
tizieren.

Trotz den erheblichen Aufwandüberschüssen hat 
der Gemeinderat beschlossen, den Steuersatz auf 
135 Prozent zu belassen. Dies auch mit Rücksicht auf 
die aktuelle Corona-Krise, die viele Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sowie Unternehmen betrifft.

Geschätzte Alpthalerinnen und Alpthaler 
Der Gemeinderat empfiehlt, dem vorliegenden Vor-
anschlag 2021 zuzustimmen.

 Thomas Reichlin, Säckelmeister

Antrag des Gemeinderates

Geschätzte Alpthalerinnen und Alpthaler 
Der Gemeinderat beantragt:

a.  den Voranschlag der Erfolgsrechnung mit einem Auf-
wandsüberschuss von Fr. 319 280 zu genehmigen,

b.  den Voranschlag der Investitionsrechnung mit Net-
toinvestitionen von Fr. –  34 000 zu genehmigen,

c.  den Steuerfuss für das Jahr 2021 auf 135 % einer 
Einheit festzusetzen,

d.  den Finanzplan zur Kenntnisnahme.
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Bericht und Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Als Rechnungsprüfungskommission haben wir gemäss §§ 50 und 51 des Finanzhaushaltsgesetzes für die Bezirke 
und Gemeinden den Voranschlag 2021 (Erfolgsrechnung Investitionsrechnung) als Bestandteil des Finanzplanes 
2021– 2024 inklusive Steuerfuss für das Voranschlagsjahr beurteilt.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen der Finanzplan sowie der Voranschlag den gesetzlichen Bestimmungen. 
Die aufgezeigte Entwicklung der Gemeinde erachten wir als nachhaltig und vertretbar.

Der vom Gemeinderat vorgeschlagene Steuerfuss von 135 Prozent einer Einheit beurteilen wir als notwendig.

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

Wir beantragen, den vorliegenden Voranschlag mit einem Aufwandüberschuss von Fr.  319  280.– inklusive  
einem Steuerfuss von 135 Prozent einer Einheit sowie Nettoinvestitionen von Fr. –  34 000.– zu genehmigen.

Alpthal, 16. November 2020

Die Rechnungsprüfungskommission der Gemeinde Alpthal

Werner Steiner, Präsident Andrea Deuber Karl Steiner 56
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Gebühren Wasser Abwasser Kehricht Feuerwehr 
  

Grundgebühr (1. Wohnung) ab 1.1.12 150.– 55.–  50.–
Grundgebühr (jede weitere Wohnung) ab 1.1.12 150.– 35.–   50.–
Grundgebühr (Gewerbe, Industrie, Kioske) ab 1.1.12 150.– 55.–   50.–
Grundgebühr (Hotel, Restaurant, MZA) ab 1.1.12 150.– 135.–  50.–

Mengengebühr (mit Wasserzähler)  0.60 / m3 0.80 / m3   
Mengengengebühr Landwirtschaft  0.40 / m3

Miete Wasserzähler 20.–    
Hydrantengebühr  0.2 ‰ des Gebäudewerts

Mengengebühr (ohne Wasserzähler)

  – 1. Wohnung  160.–   
  – jede weitere Wohnung  120.–

Gebührenmarken   0.65 /   17 l   
   1.30 /   35 l   
   2.60 /   60 l   
  3.90 / 110 l  
Container für Gewerbe (gewichtsabhängig)   0.25 / kg

Steuerbares Einkommen bis Fr. 29 999.−    180.–

Steuerbares Einkommen von Fr. 30 000.− bis Fr. 49 999.−    200.–

Steuerbares Einkommen ab Fr. 50 000.−    250.−

7.  Zusammenstellung Kosten Gebühren Abfallbeseitigung,  
Abwasserbeseitigung, Wasserwerk und Feuerwehr

8. Steuersätze für Natürliche Personen

Steuerfuss-Vergleich 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gemeinde 105 % 105 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 % 135 %*

Bezirk 50 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 55 % 55 % 50 % 50 %*

Kanton 120 % 120 % 120 % 145 % 170 % 170 % 170 % 160 % 150 % 150 %*

Röm. kath Kirchgemeinde 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 30 % 30 % 25 % 25 % 25 %*

Gesamtbelastung 310 % 320 % 350 % 375 % 400 % 395 % 390 % 375 % 375 % 375 %*

Evang. Ref. Kirchgemeinde

Einsiedeln 30 % 27 % 24 % 24 % 24 % 24 % 24 % 30 % 30 % 30 %*

 *  mit Vorbehalt der jeweiligen Genehmigung
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Notizen





Druckerei Franz Kälin AG, Einsiedeln

Einladung zur Gemeindeversammlung
(Budgetgemeinde)

Mittwoch, 9. Dezember 2020, 20.00 Uhr
Mehrzweckanlage, Vereinszimmer

 Traktanden

 1. Wahl von 3 Stimmenzählern

 2.  Vorlage des Rechnungsvoranschlages 2021

 2.1   Erläuterungen zum Rechnungsvoranschlag 2021 
 Sprecher: Säckelmeister Thomas Reichlin

   2.2   Bericht und Antrag der Rechnungsprüfer

 2.3 Genehmigung des Rechnungsvoranschlages 2021 
 mit einem Steuerfuss von 135 Steuereinheiten 

  3. Verschiedenes

 Aussprache und Anregungen

 (Anträge können unter diesem Traktandum nicht gestellt werden)

Über zahlreiche Teilnahme freut sich  

 Der Gemeinderat


